
 
 
 
 
 

 
Erreichbarkeit innerhalb Kiels: 
Behördennummer 115 

Bankverbindung: 
Förde Sparkasse 

 Juristische 
Behördenbezeichnung:  

Von außerhalb: 0431 901-0 IBAN: DE03 2105 0170 0000 1000 16  Landeshauptstadt Kiel 
Mo-Fr von 7-19 Uhr BIC: NOLADE21KIE  Der Oberbürgermeister 

 
 

 

 

Liste der mitzubringenden Unterlagen für die Abgabe einer Verpflichtungser-

klärung nach § 68 AufenthG: 
 
Ausweis-Dokumente: 

 Gastgebende Person: Kopie gültiger Personalausweis/Reisepass, ggf. Meldebescheinigung 

 Gast: Kopie vom Reisepass der Person, die das Kurzaufenthalts-Visum beantragen möchte. Die 
Gültigkeit muss mind. noch sechs Monate nach der geplanten Einreise betragen. 

 
Wenn Sie Arbeitnehmer*in sind: 

 Arbeitsvertrag, Nettoverdienstbescheinigungen und Kontoauszüge der letzten drei Monate. Ab Aus-
stellung der Verpflichtungserklärung muss das Arbeitsverhältnis mindestens weitere sechs Monate 
andauern. Eine Probezeit darf nicht mehr bestehen. 

 Ggf. werden die o.g. Einkunftsnachweise auch des*der Ehepartner*in nebst Ausweiskopie benötigt. 
 
Wenn Sie selbstständig oder freiberuflich tätig sind: 

 letzter Steuerbescheid: Bei Antragstellung bis zum 30.06. ist der Steuerbescheid vom vorletzten 
Jahr, bei Antragstellung ab dem 01.07. der Steuerbescheid vom letzten Jahr vorzulegen. 

 Gewerbesteuerbescheid 

 Eine aktuelle Bescheinigung über das ungefähre Netto-Einkommen der letzten drei Monate. Die Be-
scheinigung darf nicht älter als 14 Tage alt sein und muss durch eine*n Steuerberater*in, Wirtschafts-
prüfer*in oder Rechtsanwält*in mit einschlägiger Berufserfahrung im Steuerrecht ausgestellt werden. 
Eine betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) ist nicht ausreichend. 

 Nachweis über die Höhe der Beiträge Ihrer Krankenversicherung 

 Kontoauszüge der letzten drei Monate 
 
Wenn Sie eine Rente, Arbeitslosengeld I, Kindergeld oder Elterngeld beziehen: 

 Bitte entsprechende Nachweise einreichen 
 
Wenn Sie Kindesunterhaltszahlungen leisten oder erhalten: 

 Bitte entsprechende Nachweise einreichen 
 
Wohnnachweis bei Mietverhältnis: 

 Mietvertrag und aktuelle Mietbescheinigung 

 Nachweis über Nebenkosten (Strom, Heizkosten, Wasser) 
 
Wohnnachweis bei Wohneigentum: 

 Grundbuchauszug 

 Nachweis der monatlichen Tilgung aller Kredite oder Grundbuchauszug über die Löschung der 
Grundschuld 

 Aktuelle Nachweise über die Höhe der Nebenkosten von Strom, Heizung, Wasser, Hausgeld, Wohn-
gebäudeversicherung und Grundbesitzabgabenbescheid. 

 

Gebühren: 

 29,00 € (nur zahlbar mit EC-Karte) 

 

Hinweis: Im Einzelfall kann es erforderlich sein, dass weitere Unterlagen benötigt werden. Unvoll-

ständige Antragsunterlagen führen zur Zurückweisung und ein neuer Termin muss vereinbart wer-

den. 
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Bitte füllen Sie die folgenden Felder in Druckbuchstaben vollständig aus.  
 
Daten der*s Verpflichtungsgebenden (Gastgeber*in): 
 

Name, Vorname 

 

Geburtsdatum 

 

Name und An-
schrift der/des Ar-
beitgeber/in 

 

Berufsbezeichnung 

 

 
 
Daten der*des Verpflichtungsnehmenden (Gast): 
 

Name, Vorname 

 

Geburtsdatum 

 

 
Geburtsort 
 
 

 

 
 
Adresse im  
Ausland 
 
 
 
 
 

 

 


